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Rechtssatz

Nach den Grundsätzen eines rechtsstaatlich geführten Verfahrens in der Verwaltung muss - wie im

Anwendungsbereich des AVG (Hinweis E 15.01.1997, 97/07/0179) - auch im Anwendungsbereich des § 69 FrG 1993

gelten, dass der Antrag erst dann bei der Beh eingebracht ist, wenn er tatsächlich bei ihr einlangt, wodurch sie erst in

die Lage versetzt wird, über den Antrag zu entscheiden; die Gefahr des Verlustes einer - auf welchem Weg auch immer

- übermittelten Eingabe trifft daher bis zu deren Einlangen bei der Beh den Einschreiter.
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